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Förderung des Vereins Frauen gegen sexualisierte 
Gewalt e.V. Bonn: Gewährung eines Zuschusses zu 
den Personalkosten der Beratungsstelle für das Jahr 
2008 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Verein Frauen gegen sexualisierte Gewalt e.V. in 53111 Bonn wird für das Jahr 2008 ein 
Kreiszuschuss in Höhe von bis zu 20.000 € zu den Personalkosten der Beratungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt gewährt. 
 
Die Förderung erfolgt vorbehaltlich des In-Kraft-Tretens der Haushaltssatzung des Rhein-Sieg-
Kreises. 
 
Vorbemerkungen: 
 
-- 
 

Erläuterungen: 
 
Der Verein Frauen gegen sexualisierte Gewalt e.V. betreibt eine Beratungsstelle, in der Frauen, 
Jugendliche und Kinder, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden, Unterstützung und Hilfe 
erhalten. Auch Fachkräfte können sich beraten lassen. Der Verein wird seit 1991 gefördert. Die 
Finanzierung erfolgt aus der allgemeinen Umlage. 
 
Mit dem Antragsschreiben vom 11.05.2007 begehrt der Träger für 2008 die Fortführung der 
Förderung. Der Antrag beschreibt in komprimierter Form sehr gut die Arbeit des Vereins und ist 
zur Information der Beschlussvorlage beigefügt (Anlage        ).  
 
Der Haushaltsplanentwurf 2008 enthält wie in den Vorjahren einen Mittelansatz in Höhe von 
20.000 € (Produktnummer 0.51.20.09). Die Verwaltung empfiehlt für 2008 eine Förderung des 
Vereins in dieser Höhe. 
 
Zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 28.05.2008 
 
Im Auftrag 


